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(54)  Einsteckschloss 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Einsteckschloss  für 
eine  Tür  mit  einem  Schlossgehäuse  (2),  einem  im 
Schlossgehäuse  (2)  angeordneten,  verschiebbar  gela- 
gerten  Riegel  (4),  der  z.B.  über  einen  Schließbart  eines 
Schließzylinders  antreibbar  ist,  und  einer  Antriebsein- 
heit  für  wenigstens  eine  Treibstange,  die  mit  dem  Riegel 
(4)  antriebsverbunden  ist,  wobei  die  Antriebseinheit 
einen  quer  zur  Bewegungsrichtung  des  Riegels  (4)  ver- 
schiebbaren  Schieber  (7)  aufweist.  Die  Antriebseinheit 
weist  außerdem  einen  mit  dem  Riegel  (4)  verbundenen 
verschwenkbaren  Antriebshebel  (11),  einen  mit  dem 
Schieber  (7)  verbundenen  verschwenkbaren  Abtriebs- 
hebel  (17)  und  einen  den  Antriebshebel  (11)  mit  dem 
Abtriebshebel  (1  7)  verbindenden  Umlenkhebel  (1  5)  auf. 

FIG.  1 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Einsteckschloss  für  eine 
Tür  o.dgl.,  mit  einem  Schlossgehäuse,  einem  im 
Schlossgehäuse  angeordneten,  verschiebbar  gelager- 
ten  Riegel,  der  über  einen  Schließbart  eines  Schließzy- 
linders  antreibbar  ist,  und  einer  Antriebseinheit  für 
wenigstens  eine  Treibstange,  die  mit  dem  Riegel 
antriebsverbunden  ist,  die  Antriebseinheit  einen  quer 
zur  Bewegungsrichtung  des  Riegels  verschiebbaren 
Schieber  aufweist. 

Einsteckschlösser,  mit  denen  eine  Tür  verriegelt 
werden  kann,  sind  hinreichend  bekannt.  Es  ist  auch 
bekannt,  diese  Einsteckschlösser  mit  Treibstangen  zu 
versehen,  so  dass  die  Tür  nicht  nur  mit  dem  Riegel  des 
Einsteckschlosses,  sondern  auch  an  anderen  Stellen 
verriegelt  werden  kann.  Über  diese  Treibstangen  wer- 
den  z.B.  Schubriegel  oder  Schwenkriegel  von  Zusatz- 
schlössern  oder  Rollzapfenverschlüsse  angetrieben. 
Derart  verriegelte  Türen  bieten  einen  weitaus  größeren 
Widerstand  gegen  Einbruch  als  Türen,  die  lediglich 
über  das  Einsteckschloß  verriegelt  sind. 

Aus  der  US-A-3,975,934  ist  ein  Einsteckschloss 
bekannt,  bei  dem  der  Antrieb  für  die  Treibstangen  mit 
dem  Riegel  verbunden  ist.  Bei  diesem  Einsteckschloss 
befindet  sich  hinter  dem  Einsteckschloss  eine  Antriebs- 
scheibe,  welche  den  Riegelhub  in  einen  Treibstangen- 
hub  umsetzt.  Als  nachteilig  wird  bei  dieser 
Ausführungsform  angesehen,  dass  sie  einen  relativ  tie- 
fen  Einbauraum  benötigt,  um  die  Antriebsscheibe  für 
die  Treibstangen  unterzubringen.  Außerdem  bewegen 
sich  die  in  vertikaler  Richtung  ausgerichteten  Treibstan- 
gen  in  entgegengesetzte  Richtungen. 

Aus  der  DE  30  08  043  A1  ist  ein  anderes  Einsteck- 
schloss  bekannt  geworden,  bei  dem  der  Riegelhub  über 
einen  Kniehebel  erzeugt  wird.  Auch  hier  werden  die  bei- 
den  Treibstangen  in  entgegengesetzte  Richtungen 
angetrieben. 

Aus  der  DE  30  34  764  A1  ist  ein  Einsteckschloss 
bekannt  geworden,  bei  dem  die  Treibstangen  zwar  in 
gleiche  Richtungen  angetrieben  werden,  der  Antrieb 
jedoch  über  ein  Zahnradgetriebe  erfolgt.  Dieser  Aufbau 
ist  aufwendiger  als  bei  Vorrichtungen,  bei  denen  die 
Bewegung  für  die  Treibstangen  am  Riegel  des  Einsteck- 
schlosses  abgegriffen  wird. 

Schließlich  ist  aus  der  DE  35  04  125  A1  ein  Tür- 
schloss  bekannt  geworden,  bei  dem  der  Riegel  mit 
einer  nach  hinten,  d.h.  entgegen  der  Ausschubrichtung 
sich  erstreckenden  Riegelplatte  versehen  ist,  und  bei 
dem  die  Riegelbewegung  über  eine  Schwenkplatte  auf 
eine  Antriebsplatte  für  die  Treibstangen  übertragen 
wird.  Dieser  Aufbau  benötigt  relativ  viel  Platz  im  Ein- 
steckschloss. 

Ausgehend  von  einer  Vorrichtung,  wie  sie  aus  der 
DE  35  04  125  A1  bekannt  geworden  ist,  liegt  der  Erfin- 
dung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Einsteckschloss  zu 
schaffen,  welches  einen  einfachen,  kostengünstigen 
und  kompakten  Aufbau  aufweist  und  die  Antriebseinheit 

für  Einsteckschlösser  mit  unterschiedlichen  Dornen- 
maße  verwendbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  dass  die  Antriebseinheit  außerdem  einen  mit 

5  dem  Riegel  verbundenen  verschwenkbaren  Antriebshe- 
bel,  einen  mit  dem  Schieber  verbundenen  verschwenk- 
baren  Antriebshebel  und  einen  den  Antriebshebel  mit 
dem  Abtriebshebel  verbindenden  Umlenkhebel  auf- 
weist. 

10  Da  die  Bewegung  direkt  am  Riegel  abgegriffen  wird 
und  über  den  Riegel  ein  Antriebshebel  verschwenkt 
wird,  kann  über  den  Antriebshebel,  der  mittels  eines 
Umlenkhebels  den  Abtriebhebel  in  Bewegung  versetzt, 
der  hinter  dem  Riegel  sich  befindende  Raum  für  ein 

15  Schlossgetriebe  freigehalten  werden.  Auf  diese  Weise 
können  Einsteckschlösser  für  unterschiedliche  Dorn- 
maße  mit  dem  gleichen  Schlossgetriebe  versehen  wer- 
den,  wobei  die  Einsteckschlösser  in  der  Regel  die 
gleiche  Antriebseinheit  für  die  Treibstangen  aufweisen. 

20  Durch  die  Verwendung  von  drei  Antriebshebeln  kann 
die  Bewegungsmimik  um  den  Bauraum  für  das 
Schlossgetriebe  herumgeführt  werden  und  ist  der  Platz- 
bedarf  innerhalb  des  Einsteckschlosses  für  die  Übertra- 
gung  der  Bewegung  des  Riegels  auf  den  Schieber 

25  minimal. 
Durch  die  ortsfeste  Schwenklagerung  des 

Antriebshebels  und/oder  des  Abtriebshebels  am 
Schlossgehäuse  wird  der  Vorteil  erzielt,  dass  der 
Umlenkhebel,  der  den  Antriebshebel  mit  dem  Abtriebs- 

30  hebel  verbindet,  eine  im  Wesentlichen  geradlinige 
Bewegung  beim  Vorschließen  des  Riegels  ausführt  und 
daher  der  Platzbedarf  für  diesen  Umlenkhebel  relativ 
gering  ist. 

Mit  Vorzug  bilden  der  Antriebshebel  und  der 
35  Umlenkhebel  ein  Untersetzungsgetriebe  und  bilden  der 

Umlenkhebel  und  der  Abtriebshebel  ein  Übersetzungs- 
getriebe,  so  dass  beim  Vorschließen  des  Riegels  die 
Wegstrecken  innerhalb  der  Hebel  und  somit  die  Verla- 
gerungen  der  Hebel,  insbesondere  des  Umlenkhebels, 

40  minimal  sind. 
Bei  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  ist  der 

Antriebshebel  beim  Vorschließen  des  Riegels  in  Rich- 
tung  des  Uhrzeigersinns  verschwenkbar,  wobei  der 
Abtriebshebel  entgegen  der  Richtung  des  Uhrzeiger- 

45  sinns  verschwenkt  wird.  Die  Kopplung  der  einzelnen 
Riegel  untereinander  erfolgt  durch  jeweils  eine 
Schwenklagerung,  z.B.  eine  Zapfen-Loch-Verbindung, 
wobei  der  eine  Hebel  einen  Schwenkbolzen  und  der 
zugeordnete  andere  Hebel  ein  Auge  zur  Aufnahme  des 

so  Bolzens  aufweist. 
Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten  der 

Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen 
sowie  der  nachfolgenden  Beschreibung,  in  der  unter 
Bezugnahme  auf  die  Zeichnung  zwei  besonders  bevor- 

55  zugte  Ausführungsbeispiele  im  Einzelnen  dargestellt 
sind.  Dabei  können  die  in  der  Zeichnung  dargestellten 
und  in  der  Beschreibung  sowie  in  den  Ansprüchen 
erwähnten  Merkmale  jeweils  einzeln  für  sich  oder  in 
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beliebiger  Kombination  erfindungswesentlich  sein.  In 
der  Zeichnung  zeigen: 

Figur  1  eine  Draufsicht  auf  eine  erste  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Einsteck- 
schlosses; 

Figur  2  das  Einsteckschloss  gemäß  Figur  1  mit  vor- 
geschlossenem  Riegel; 

Figur  3  eine  Draufsicht  auf  eine  zweite  Ausfüh- 
rungsform  des  erfindungsgemäßen  Ein- 
steckschlosses;  und 

Figur  4  das  Einsteckschloss  gemäß  Figur  3  mit  vor- 
geschlossenem  Riegel. 

Das  in  der  Figur  1  dargestellte  Einsteckschloss  1 
weist  ein  Schlossgehäuse  2  auf,  welches  in  einen  ent- 
sprechenden  Schlitz  einer  Tür  eingeschoben  werden 
kann.  Im  Schlossgehäuse  2  befindet  sich  eine  Falle  3, 
ein  Riegel  4,  eine  Drückernuss  5  sowie  ein  Schlossge- 
triebe  6,  in  welches  ein  Profilzylinder  eingeschoben 
werden  kann.  Außerdem  sind  Elemente  vorhanden,  die 
die  Bewegung  des  Profilzylinders,  inbesondere  eines 
Schließbartes  des  Profilzylinders  bzw.  die  Drehbewe- 
gung  der  Drückernuss  5  auf  die  Falle  3  bzw.  den  Riegel 
4  übertragen. 

Im  Schlossgehäuse  2  befindet  sich  außerdem  ein 
Schieber  7,  der  obere  und  untere  Ausnehmungen  8  und 
9  aufweist,  in  welche  die  Enden  von  nicht  dargestellten 
Treibstangen  eingehängt  werden  können.  Über  den 
Schieber  7  können  die  Treibstangen  in  vertikaler  Rich- 
tung  bewegt  werden. 

Der  Riegel  4  ist  mit  einer  Ausnehmung  10  verse- 
hen,  z.B.  einem  eingefrästen  Schlitz,  in  welchen  ein 
Antriebshebel  11  eingreift.  Dieser  Antriebshebel  11 
weist  ein  Langloch  12  auf,  welches  von  einem  Zapfen 
13  durchgriffen  ist.  Dieser  Zapfen  13  sitzt  in  entspre- 
chenden  Ausnehmungen  im  Riegel  4  und  wird  von  die- 
sem  gehalten.  Der  Antriebshebel  1  1  ist  schwenkbar  an 
einem  gehäusefesten  Bolzen  14  gelagert.  Außerdem 
greift  am  Antriebshebel  11  ein  Umlenkhebel  15  an,  der 
über  eine  weitere  Zapfenverbindung  16  gegenüber  dem 
Antriebshebel  1  1  verschwenkbar  ist. 

Unterhalb  der  Drückernuss  5  befindet  sich  ein 
Abtriebshebel  17,  der  an  einer  gehäusefesten  Hülse  18 
schwenkbar  gelagert  ist.  An  diesem  Abtriebshebel  17 
greift  ein  Ende  des  Umlenkhebels  15  an,  wobei  dieses 
Ende  über  eine  Zapfenverbindung  19  schwenkbar  am 
Abtriebshebel  17  befestigt  ist.  Außerdem  ist  der 
Abtriebshebel  17  mit  einem  Zapfen  20  versehen,  der  in 
ein  im  Schieber  7  vorgesehenes  randoffenes  Langloch 
21  eingreift.  Der  Zapfen  20  dient  als  Antrieb  für  den 
Schieber  7. 

Wird,  wie  in  Figur  2  dargestellt,  der  Riegel  4  vorge- 
schlossen,  dann  wird  über  den  Zapfen  13  das  in  der 
Ausnehmung  10  sich  befindende  Ende  des  Antriebshe- 

bels  1  1  in  Ausschließrichtung  (Pfeil  22)  mitgenommen. 
Dadurch  wird  der  Antriebshebel  11  in  Richtung  des 
Pfeils  23,  d.h.  im  Uhrzeigersinn  um  den  gehäusefesten 
Bolzen  14  verschwenkt.  Diese  Schwenkbewegung  des 

5  Antriebshebels  11  verursacht  eine  Verlagerung  des 
Umlenkhebels  15  nach  unten,  wobei  die  Schwenkbewe- 
gung  des  Antriebshebels  11  in  eine  im  Wesentlichen 
vertikale  Verschiebebewegung  des  Umlenkhebels  15 
übertragen  wird. 

10  Der  Umlenkhebel  15  treibt  seinerseits  den 
Abtriebshebel  17  an,  der  um  die  gehäusefeste  Hülse  18 
in  Richtung  des  Pfeils  24,  d.h.  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn  verschwenkt  wird.  Diese  Schwenkbewegung  verur- 
sacht  eine  Verschiebung  des  Schiebers  7,  der  vom 

15  Zapfen  20  in  Richtung  des  Pfeils  25  mitgenommen  wird. 
Aus  den  Figuren  1  und  2  ist  deutlich  erkennbar, 

dass  der  Abstand  des  Zapfens  13  vom  Bolzen  14 
wesentlich  größer  ist  als  der  Abstand  der  Zapfenverbin- 
dung  16  vom  Bolzen  14,  wodurch  eine  Untersetzung 

20  der  Bewegung  des  Antriebshebels  1  1  auf  den  Umlenk- 
hebel  1  5  stattfindet.  Dagegen  ist  der  Abstand  der  Zap- 
fenverbindung  19  von  der  gehäusefesten  Hülse  18 
wesentlich  geringer  als  der  Abstand  des  Zapfens  20  zur 
gehäusefesten  Hülse  18,  wodurch  eine  Übersetzung 

25  der  Bewegung  des  Umlenkhebels  15  zum  Abtriebshe- 
bel  17  erzeugt  wird. 

Aus  den  Figuren  1  und  2  ist  außerdem  deutlich 
erkennbar,  dass  über  die  Hebel  11,  15  und  17  der 
Bereich  des  Schlossgetriebes  6  freigehalten  wird. 

30  Beim  Ausführungsbeispiel  der  Figuren  3  und  4  sind 
gleiche  Bauteile  mit  gleichen  Bezugszeichen  bezeich- 
net.  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  weist  die  Falle  4 
ebenfalls  eine  Ausnehmung  10  auf,  in  welcher  ein  Ende 
des  Antriebshebels  11  am  Zapfen  13  verschwenkbar 

35  festgelegt  ist.  Dieser  Antriebshebel  11  ist  seinerseits 
verschwenkbar  am  gehäusefesten  Bolzen  14  gelagert 
und  über  die  Zapfenverbindung  1  6  schwenkbar  mit  dem 
Umlenkhebel  15  gekoppelt.  Dieser  Umlenkhebel  15  ist 
seinerseits  über  die  Zapfenverbindung  19  schwenkbar 

40  mit  dem  Abtriebshebel  17  verbunden,  der  an  einem 
gehäusefesten  Bolzen  26  schwenkbar  befestigt  ist.  Am 
anderen  Ende  des  Abtriebshebels  1  7  greift  der  Zapfen 
20  in  ein  Langloch  27  des  Schiebers  7,  wodurch  dieser 
mit  dem  Abtriebshebel  17  gekoppelt  wird.  Der  Umlenk- 

45  hebel  15  weist  ein  relativ  großes  Langloch  28  auf,  mit 
welchem  eine  gehäusefeste  Hülse  29  umgriffen  bzw. 
umgangen  wird. 

Wie  sich  aus  Figur  4  ergibt,  wird  beim  Vorschließen 
des  Riegels  4  in  Richtung  des  Pfeils  22  der  Umlenkhe- 

50  bei  15  im  Wesentlichen  nach  unten  verlagert,  wobei  die 
Hülse  29  im  relativ  großen  Langloch  28  ein  ausreichen- 
des  Spiel  besitzt,  so  dass  diese  Verschiebung  nicht 
behindert  wird.  Auch  hier  vollzieht  der  Antriebshebel  1  1 
eine  Drehbewegung  in  Richtung  des  Pfeils  23,  d.h.  in 

55  Richtung  des  Uhrzeigersinns,  wohingegen  der 
Abtriebshebel  1  7  eine  Drehbewegung  in  Richtung  des 
Pfeils  24,  d.h.  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  vollzieht. 
Wie  sich  deutlich  aus  Figur  4  ergibt,  wird  der  Schieber  7 
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in  Richtung  des  Pfeils  25  nach  unten  verlagert. 
Auch  bei  diesem  zweiten  Ausführungsbeispiel 

gemäß  den  Figuren  3  und  4  wird  der  Einbau  des 
Schlossgetriebes  6  durch  die  Hebel  11,15  und  17,  die 
das  Schlossgetriebe  6  umgehen,  nicht  behindert.  Auch  5 
bei  diesem  Ausführungsbeispiel  bilden  der  Antriebshe- 
bel  11  und  der  Umlenkhebel  15  ein  Untersetzungsge- 
triebe  und  der  Umlenkhebel  15  mit  dem  Antriebshebel 
17  ein  Übersetzungsgetriebe.  Dies  ist  auf  die  unter- 
schiedlichen  Abstände  der  Zapfenverbindungen  zu  den  10 
gehäusefesten  Bolzen  zurückzuführen,  was  weiter 
oben  bereits  erläutert  wurde. 

Das  erfindungsgemäße  Einsteckschloss  1  kann  mit 
herkömmlichen  Bauteilen  bestückt  werden  und  muss 
lediglich  mit  den  Antriebselementen  für  die  nicht  darge-  is 
stellten  Treibstangen  ergänzt  werden.  Dies  ist  relativ 
preiswert  und  einfach  möglich. 

Patentansprüche 
20 

1  .  Einsteckschloss  für  eine  Tür  mit  einem  Schlossge- 
häuse  (2),  einem  im  Schlossgehäuse  (2)  angeord- 
neten,  verschiebbar  gelagerten  Riegel  (4),  der  z.B. 
über  einen  Schließbart  eines  Schließzylinders 
antreibbar  ist,  und  einer  Antriebseinheit  für  wenig-  25 
stens  eine  Treibstange,  die  mit  dem  Riegel  (4) 
antriebsverbunden  ist,  wobei  die  Antriebseinheit 
einen  quer  zur  Bewegungsrichtung  des  Riegels  (4) 
verschiebbaren  Schieber  (7)  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Antriebseinheit  außer-  30 
dem  einen  mit  dem  Riegel  (4)  verbundenen  ver- 
schwenkbaren  Antriebshebel  (11),  einen  mit  dem 
Schieber  (7)  verbundenen  verschwenkbaren 
Abtriebshebel  (17)  und  einen  den  Antriebshebel 
(11)  mit  dem  Abtriebshebel  (17)  verbindenden  35 
Umlenkhebel  (15)  aufweist. 

2.  Einsteckschloss  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Antriebshebel  (11) 
und/oder  der  Abtriebshebel  (17)  am  Schlossge-  40 
häuse  (2),  insbesondere  an  einem  gehäusefesten 
Bolzen  (14,  26)  bzw.  einer  gehäusefesten  Hülse 
(18)  schwenkbar  gelagert  sind. 

3.  Einsteckschloss  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  45 
gekennzeichnet,  dass  der  Antriebshebel  (11)  beim 
Vorschließen  des  Riegels  (4)  in  Richtung  des  Uhr- 
zeigersinns  (Pfeil  23)  verschwenkbar  ist. 

4.  Einsteckschloss  nach  einem  der  vorhergehenden  so 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Abtriebshebel  (17)  beim  Vorschließen  des  Riegels 
(4)  entgegen  der  Richtung  des  Uhrzeigersinns 
(Pfeil  24)  verschwenkbar  ist. 
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5.  Einsteckschloss  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Schieber  (7)  als  Schieberplatte  ausgebildet  ist. 

6.  Einsteckschloss  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Hebel  (11,  15  und  17)  über  Schwenklager  (16  und 
19)  miteinander  verbunden  sind. 

7.  Einsteckschloss  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Antriebshebel  (11)  mit  dem  Umlenkhebel  (15)  ein 
Untersetzungsgetriebe  bildet. 

8.  Einsteckschloss  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Umlenkhebel  (15)  mit  dem  Abtriebshebel  (17)  ein 
Übersetzungsgetriebe  bildet. 
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